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Diese Ausgabe erscheint auch online

Für eine willkommene Abwechslung 
in ihrem Alltag sorgen wir mit unserem 
Angebot! In geselliger Runde essen 

wir gemeinsam und pflegen soziale Kontakte bei Gesprächen.
Der nächste gesellige Mittagstisch findet am

Dienstag, den 26.03.2024 von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr
statt. Der Preis pro Person beträgt 12 Euro - für eine senioren-
gerechte, warme Portion inkl. einem Getränk.
Sie können nicht selbstständig in das Foyer der Gemeindehalle 
kommen? Kein Problem, wir bieten einen Fahrservice an.
Bitte melden Sie sich für das Mittagessen bis spätestens 
22.03.2024 um 17 Uhr bei Richard Hartelt an. Für den Fahr-
dienst ist eine Anmeldung ebenfalls nötig.
Richard Hartelt erreichen Sie unter Tel.: 07424 501 626 oder 
Mobil: 0171 672 575 7.
Das Team vom Nachbarschaftshilfeverein freut sich auf eine 
zahlreiche Teilnahme.
Schon heute vormerken, weitere Infos und Anmeldung fol-
gen: Der nächste Termin für unseren geselligen Mittags-
tisch ist der 16.04.2024 im Foyer der Jahnhalle Weilheim.

EINLADUNG ZUM GESELLIGEN MITTAGSTISCH IM 
FOYER DER GEMEINDEHALLE RIETHEIM

Nach nur knapp zehn Monaten Bauzeit ist am Freitag beim offiziellen Empfang die neue e-motion e-Bike Welt eröffnet worden.
Ralf Gagstatter und Simone Mäntele begrüßten zusammen mit dem Bauherren und Investor Thomas Butsch von HeBu 
Medical zahlreiche Gäste. Der Standort könnte nicht besser sein.
Gleich am „Prachtboulevard“, neben Marquardt-Halle und Tankstelle gelegen, biete diese neue Location gleich an der B 14 
für den Bike-Shop ein ideales „Schaufenster“, freut sich Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch. Er ergänzt: „Mit Thomas 
Butsch und der Familie Gagstatter haben wir für unsere Doppelgemeinde zuverlässige und engagierte Partner.“ Die auf 700 
Quadratmeter vergrößerte Ausstellungsfläche sei neben der deutlich vergrößerten Service-Werkstatt ein Magnet für E-Biker.
Nach der offiziellen Eröffnung am Freitagvormittag gab es Kaffee und Kuchen in den neuen Räumen. Ab Samstag versorgten 
die Handballer der HSG Rietheim-Weilheim die Besucher mit Grillwurst, heißen Seelen, kühlen Getränken, Kaffee, Kuchen 
und Waffeln.

Während kurzer Regenschauer fanden die E-Bike-Interessenten Zu-
flucht im Schnäppchen- und Bewirtungszelt sowie in der geräumigen 
Ausstellungshalle.
Somit war das Wochenende ein voller Erfolg für die e-motion e-Bike 
Welt und die HSG.

Es freuen sich über die Eröffnung (von links): Ralf Gagstatter, IHK-
Präsidentin Birgit Hakenjos, Alexa Gagstatter, Simone Mäntele, Ronja 
Gagstatter, Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch und Thomas 
Butsch. Foto: Dr. Sabine Doderer

Eröffnungsfeier der e-motion e-Bike Welt im Gewerbegebiet in Rietheim-Weilheim

Rathaus am Gründonnerstag  
nur vormittags geöffnet

Das Rathaus ist am Gründonnerstag, 
28.03.2024 am Vormittag von 08.00 – 11.45 
Uhr geöffnet und am Nachmittag geschlos-
sen.
WICHTIG: Das Wahlamt ist am Gründon-
nerstag bis 18.00 Uhr besetzt.
Ab Dienstag, 02.04.2024 sind wir wieder zu 
den gewohnten Zeiten für Sie da!

Vorverlegter  
Redaktionsschluss

Wegen des Feiertages „Karfrei-
tag“ am 29. März 2024 wird der 
Redaktionsschluss für das Mit-
teilungsblatt Nr. 13 auf 

Montag, 25. März 2024, 
08:00 Uhr 

vorverlegt.
Wir bitten um Beachtung!

Save the Date!
Die Verwaltung lädt am Montag, 15.04.2024 
interessierte Landwirte sowie Wald- und Flä-
chenbesitzer zum gemeinsamen Austausch in 
den Sitzungssaal im Rathaus ein.
Mögliche Themen sind: Jagd, Naturschutz-
maßnahmen sowie weitere Entwicklungsflä-
chen in der Gemeinde.
Genaue Informationen erhalten Sie vorab über 
das Amtsblatt und die Homepage.
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung -  
Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Entschädigung für ehrenamtliche  
Tätigkeit der Gemeinde Rietheim-Weilheim
Der Gemeinderat der Gemeinde Rietheim-Weilheim hat am 
06. März 2024 aufgrund des
§ 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg folgende Satzung beschlossen:

§ 1
§ 3 wird wie folgt geändert:

Aufwandsentschädigung
Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amts eine 

Aufwandsentschädigung. Diese wird gezahlt als Sitzungs-
geld je Sitzung in Höhe von 25,00 Euro.

Bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen 
desselben Gremiums wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt.
Zusätzlich erhalten die Gemeinderäte monatlich eine Auf-
wandsentschädigung von 10,00 Euro im Monat.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder 
Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Rietheim-Weilheim, 06.03.2024
gez. Felix Cramer von Clausbruch
Bürgermeister

STADT TUTTLINGEN  
Öffentliche Bekanntmachung

18. punktuelle Änderung der 6. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum 

Tuttlingen im Gebiet „Holderstöckle“ in Tuttlingen im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB –  

Entwurfsveröffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft 
Tuttlingen hat in öffentlicher Sitzung am 19.10.2023 be-
schlossen, dass die 18. punktuelle Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für das Gebiet „Holderstöckle“ in Tuttlingen 
aufgestellt werden soll. Parallel dazu soll gem. § 8 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Holderstöckle – Teil 1“ aufgestellt werden.
Ziel der Planung ist Baurecht für eine Kindertagesstätte 
zu schaffen. Das Plangebiet ist im bisherigen Flächennut-
zungsplan als „Grünfläche – Sportfläche“ dargestellt. Die 
Gebietsausweisung des Grundstücks Flurstück Nr. 7749/1 
soll zu „Gemeinbedarfsfläche Kindertagesstätte“ geändert 
werden. Der Geltungsbereich der Änderung ist in nachfol-
gendem Plan umrandet dargestellt:  (siehe nächste Seite!)

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in dem Zeitraum vom

25. März 2024 bis einschließlich 26. April 2024
im Internet veröffentlicht unter nachfolgendem Link:
https://www.tuttlingen.de/bebauungsplaene

Die veröffentlichten Unterlagen bestehen aus:
• Flächennutzungsplan Teil-Plan Nr. 1 mit 18. punktueller 

Änderung vom 17.10.2023
• Gegenüberstellung mit dem bisherigen Flächennutzungs-

plan;
• Begründung zur 18. Änderung des Flächennutzungspla-

nes vom 12.03.2024;
• Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungspla-

nes im Bereich des Bebauungsplans „Holderstöckle Teil 
I, 1. Änderung“ des Büros 365° freiraum + umwelt vom 
16.10.2023 zu den Themen: Anlass und Aufgabenstellung, 
Schutzgütergebieten, Kurzbeschreibung des geplanten 
Vorhabens, Natur- und umweltbezogenen Planungen und 
Entwicklungsziele, Bestand (Zustand der Fläche vor dem 
Eingriff, Vorbelastung durch Immissionen, Schutzgebiete 
im Wirkungsraum des Vorhabens), mögliche Auswirkun-
gen auf die Umweltbelange durch die Planung (Fläche, 
Boden, Grundwasser/Oberflächenwasser/Retention, Kli-
ma/Luft, Pflanzen/Biodiversität, Tiere, Landschaft/Orts-
bild, Menschen: Gesundheit/Wohnen, Erholung/Freizeit/
Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter, Wechselwirkungen/
Wirkungsgefüge, Wirkungen auf Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung (Natura 2000), Zusammenfassen-
de Beurteilung der Eingriffsschwerpunkte und erheblicher 
Umweltfolgen) sowie das Fazit zum Umweltbericht

• Bisher eingegangene Stellungnahmen samt Entschei-
dungsvorschläge;

• umweltbezogene Stellungnahmen seitens:
 1.   Landratsamt Tuttlingen vom 25.01.2024 zu den The-

men: naturschutzfachlich verträgliche Standortwahl 
und Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen;

 2.   Naturpark Obere Donau e. V. vom 26.01.2024 zu den 
Themen: Betroffenheit des Landschaftsbildes, Erho-
lungsnutzung, Eingriff in Naturgüter, Siedlungsrand-
bereich;

 3.   Regierungspräsidium Freiburg Abt. 9 Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 09.01.2024 zu 
den Themen: Geotechnik, Boden, mineralische Roh-
stoffe, Grundwasser, Bergbau und Geotopschutz

Zusätzlich liegen die Unterlagen während der o.g. Veröf-
fentlichungsfrist zur Einsichtnahme während der Dienst-
zeiten aus bei der Stadtverwaltung Tuttlingen, Fachbereich 
Stadtentwicklung, Mobilität und Klimaschutz, Rathausstra-
ße 1, Ebene 2 im Schaukasten bzw. auf Stellwänden neben 
den Zimmern R.2.20 und R.2.22, 78532 Tuttlingen sowie 
bei den jeweiligen Bürgermeisterämtern in den Gemeinden 
Rietheim-Weilheim, Rathausplatz 3, 78604 Rietheim-Weil-
heim; Seitingen-Oberflacht, Kehlhofstraße 8, 78606 Seitin-
gen-Oberflacht; Wurmlingen, Obere Hauptstraße 4, 78573 
Wurmlingen; Emmingen-Liptingen, Schulstraße 8, 78576 
Emmingen-Liptingen und Neuhausen ob Eck, Rathausplatz 
1, 78579 Neuhausen ob Eck.
Stellungnahmen können während der o.g. Veröffentli-
chungsfrist bei der Stadt Tuttlingen oder den o.g. Bürger-
meisterämtern vorgebracht werden. Sie sollen elektronisch 
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übermittelt werden (z. B. an: bauleitplanung@tuttlingen.de), 
können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg (z. B. pos-
talisch) abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 des UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des UmwRG 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rah-
men der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Tuttlingen, den 14.03.2024
Michael Beck
Oberbürgermeister
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft

Öffentliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung der Gemeinde  

Rietheim-Weilheim 
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg hat der Gemeinderat am 06.02.2024 die folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  Euro
1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 

von 12.519.965
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-

dungen von 14.515.715
1.3  Ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.995.750
1.4  Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vor-

jahren von 0
1.5  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 

(Saldo aus 1.3 und 1.4) von -1.995.750
1.6  Gesamtbetrag der außerordentlichen Er-

träge von 0
1.7  Gesamtbetrag der außerordentlichen 

Aufwendungen von 0
1.8  Veranschlagtes Sonderergebnis  

(Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0
1.9  Veranschlagtes Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.5 und 1.8) von -1.995.750
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  Euro
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit von 12.177.965
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit von 13.206.965
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -1.029.000

2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von 922.000

2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von - 3.677.670

2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Investitions-
tätigkeit (Saldo von 2.4 und 2.5) von -2.755.670

2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 3.784.670

2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von 0

2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von 0

2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0

2.11  Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestandes, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 
2.10) von -3.784.670

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird festgesetzt auf  0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) 
wird festgesetzt auf  0 Euro.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
 3.500.000 Euro.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1.  für die Grundsteuer
 a)   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf  270 v. H.
 b)     für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  270 v. H.
 der Steuermessbeträge;
2.  für die Gewerbesteuer auf  320 v. H.
 der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil 
dieser Haushaltssatzung.

Wirtschaftsplan 2024 
des Eigenbetriebs Wasser-, Energie-  

und Breitbandversorgung 
Rietheim-Weilheim 

Festsetzungsbeschluss
Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat 
der Gemeinderat am 06.02.2024 den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs Wasser-, Energie- und Breitbandversorgung 
Rietheim-Weilheim für das Jahr 2024 mit folgenden Werten 
festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan
1. Erfolgsplan  Euro
1.1 Gesamtbetrag der Erträge 378.050
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen 377.620
1.3  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) 430
1.4  nachrichtlich: 

Vorauszahlungen der Gemeinde auf die 
spätere Fehlbetragsabdeckung 
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf 
die spätere Überschussabführung

0

0

0
2. Liquiditätsplan  Euro
2.1  Summe der Einzahlungen aus laufender 

Geschäftstätigkeit 378.050
2.2  Summe der Auszahlungen aus laufender 

Geschäftstätigkeit 168.000
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

laufender Geschäftstätigkeit  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 210.050

2.4  Summe der Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit 0

2.5  Summe der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit 2.106.000

2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo von 2.4 und 2.5) von -2.106.000
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2.7  Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -1.895.950

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.143.070
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 247.120
2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittel-

überschuss /-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 1.895.950

2.11  Geplante Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestandes zum Ende des 
Wirtschaftsjahres  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) 0

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird festgesetzt auf  0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplan-
jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigun-
gen) wird festgesetzt auf  0 Euro

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
 0 Euro

Das Landratsamt Tuttlingen hat mit Erlass vom 18. März 
2024 verfügt:
1.   Haushaltssatzung der Gemeinde
1.1   Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 06. 

Februar 2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird ge-
mäß §§ 121 Abs. 2 und 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

1.2   Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 
3.500.000 € wird gemäß § 89 Abs. 3 GemO geneh-
migt.

1.3   Die Haushaltssatzung enthält keine weiteren geneh-
migungspflichtigen Teile.

2.    Wirtschaftsplan Eigenbetrieb ‚Wasser-, Energie- 
und Breitbandversorgung‘

2.1   Die Gesetzmäßigkeit des vom Gemeinderat am 06. 
Februar 2024 festgestellten Wirtschaftsplanes 2024 
des Eigenbetriebs wird gemäß §§ 121 Abs. 2 und 81 
Abs. 2 GemO i. V. m. § 12 Abs. 4 EigBG bestätigt.

2.2   Der Wirtschaftsplan enthält keine weiteren genehmi-
gungspflichtigen Teile.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für BadenWürttemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind.

Auslegung:
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2024 und der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2024 des Eigenbetriebs Wasser-, Energie- und Breitband-
versorgung liegen gemäß § 81 Abs. 4 GemO und § 2 Abs. 2 
Nr. 5 GemHVO an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Freitag, 
22. März 2024 bis einschließlich Mittwoch, 03. April 2024 
auf dem Rathaus im Ortsteil Rietheim, Zimmer 6 während 
der üblichen Dienststunden öffentlich aus.
Rietheim-Weilheim, 18. März 2024
Felix Cramer von Clausbruch, Bürgermeister

Gemeindeinfo

Mitteilungen von der Gemeinde

Holzerntemaßnahmen im Wald
In den letzten Wochen liefen im Bereich Altrankhalde, Kugel-
hölzle und Hinterberg/Jungholz Holzerntemaßnahmen. Hier-
bei handelt es sich überwiegend um planmäßige Hiebsmaß-
nahmen. Gleichzeitig wurde Sturmholz aufgearbeitet. Der 
örtliche Brennholzbedarf wurde aus den Hieben weitgehend 
schon gedeckt. Ende März, Anfang April findet im Bereich 
Fürstenstein / Drei Buchen noch ein Harvestereinsatz statt.
Verschmutzte und schlammige Wege lassen sich dabei nicht 
ganz vermeiden, nach Ende der Einschlagsmaßnahmen und 
Holzabfuhr werden die Wege, wo notwendig wieder Instand 
gesetzt. Wir danken für Ihr Verständnis, auch für die zeitwei-
se Sperrung von Wegen.
Michael Herwig, Forstrevier Wurmlingen, Rietheim-Weilheim

Garten der Grundschule in Rietheim  
ist ebenfalls keine öffentliche Toilette!
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass der 
Gartenbereich der Grundschule in Rietheim keine öffentli-
che Toilette ist und die dort verrichteten „Geschäfte“ auch 
für die Beschäftigten, aber auch für Kinder eine Zumutung 
darstellen.
Offensichtlich hat die Person sich einen neuen Platz für die 
Hinterlassenschaften gesucht.

Blumenschale entwendet
In der Lindenstraße wurde zudem eine Blumenschale, die 
zur Dekoration vor einer Haustür stand, entwendet. In die-
sem Bereich scheinen sich gerade die Vorfälle zu häufen.
Die Gemeindeverwaltung bittet die Bevölkerung, insbe-
sondere die Nachbarschaft in dem Bereich Linden-, Fried-
rich-, Schulstraße um Hinweise unter der Telefonnummer 
074724/95848-0.

Abfallkalender

RESTMÜLLTONNE: Fr., 22.03.24
       beide Ortsteile

BIOMÜLLTONNE:  Do., 28.03.24
       beide Ortsteile

WINDELTONNE:  Fr., 22.03.24 (Deckelfarbe Orange)
       beide Ortsteile

PAPIERTONNE:  Sa., 06.04.24
       beide Ortsteile

WERTSTOFFTONNE: Di., 02.04.24
       beide Ortsteile

Grünschnittannahmestellen wieder geöffnet:
jeweils samstags

09.00-09.30 Uhr Weilheim, Altes Schulhaus
(bitte halten Sie zu dieser Zeit die Straße frei, um die 

Abholung des Grünschnitts zu ermöglichen)
09:45-10:15 Uhr Rietheim, am Bahngelände, 

gegenüber Gasthaus Schwanen

Abfallberatung beim Landratsamt Tuttlingen
Telefon: 07461/926-3400

Fundsachen

In der Bushaltestelle „Bahnhof“ im Ortsteil Rietheim ist eine 
Sporttasche liegengeblieben.
Diese kann auf dem Bürgerbüro im Rathaus in Rietheim ab-
geholt werden.
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Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr
Rietheim-Weilheim

Aktuelle Termine
Sa., 06.04.,  13.45 Uhr   Brandcontainer Tuttlingen, 
        Abfahrt 13.15 Uhr 
        FW-Magazin Rietheim

FFW Abt. Rietheim

Aktuelle Termine
Mo., 25.03.,  20:00 Uhr:  Probe

FFW Abt. Weilheim

Aktuelle Termine
Di., 02.04.,  19:30 Uhr:  Probe
Sa., 06.04.,  20:00 Uhr:  Abteilungsversammlung 
        Weilheim (Krone)
Di., 16.04.,  19:45 Uhr:  Gesamtprobe
Do., 25.04.,  19:00 Uhr:  PA Wiederholung
Fr., 26.04.,  18:30 Uhr:  Maibaum richten

Einladung zur Abteilungsversammlung
Am Samstag, den 6. April 2024, findet um 20:00 Uhr unse-
re Abteilungsversammlung im Gasthaus Krone in Weilheim 
statt. Ich bitte alle Kameraden der Einsatz und Altersabtei-
lung um vollzähliges Erscheinen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Abteilungskommandanten
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastungen
7. Wahlen
8. Verschiedenes
Mit kameradschaftlichem Gruß,
Jürgen Vosseler,
Abteilungskommandant

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Rietheim

Pfarramt Rietheim
Pfarrer Armin Leibold
Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim,
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953,
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de
E-Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin 
Katharina Anselmi
am Di. von 9 bis 11 Uhr und am Fr. von 9 bis 11 Uhr.
Tel.   07424-2548,
E-Mail:  Pfarramt.Rietheim@elkw.de
Internet:  www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de

Wochenübersicht
Fr., 22. März
9:00 Uhr   Literarischer Seniorentreff in der Bücherei

Sa., 23. März
10:00 Uhr  Konfirmationsunterricht im Gemeindesaal
15 Uhr -   17:30 Uhr Junge Kirche für Kinder im Grund-

schulalter im Gemeindesaal
So., 24. März
9:30 Uhr   Gottesdienst in Rietheim mit Pfarrer Decaluwe
17:00 Uhr   Ök. Jugendkreuzweg in Böttingen Straub/Lei-

bold Treffpunkt: Parkplatz „Alter Berg“
Do., 28. März – Gründonnerstag
19:00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Rietheim 
    und Pfarrer Leibold
Fr., 29. März – Karfreitag
9:30 Uhr   Gottesdienst in Rietheim mit Abendmahl 
    und Pfarrer Leibold
So., 31. März – Ostersonntag
6:00 Uhr   Osternacht in Rietheim 
    mit dem Prädikantenteam
9:30 Uhr    Gottesdienst in Rietheim mit Taufe von Elli Feger 

aus Dürbheim und Pfarrer Leibold
Mo., 01. April – Ostern
10:00 Uhr  Gottesdienst in Böttingen (Gemeindehaus) 
    mit Pfarrer Leibold
    (Kein Gottesdienst in Rietheim)

Die Bücherei bleibt in den Ferien geschlossen. Erster 
Ausleihtag ist Dienstag, 09. April.
Es findet außerdem keine Krabbelgruppe statt.

Pfarrer Leibold ist vom 02. bis 10. April im Urlaub, seine 
Vertretung übernimmt Pfarrer Figel aus Hausen o. V., zu 
erreichen unter: 07424-2132.

Kath. Kirchengemeinde
St. Georg Rietheim-Weilheim

24. März 2024 – 01. April 2024
So., 24. März
Palmsonntag / Kollekte für die Christen im Heiligen Land
09.00 Uhr   Palmweihe vor der alten Schule in Weilheim 

und anschließend Prozession zur Eucharis-
tiefeier in die Kirche

10.30 Uhr   Palmweihe im Schulhof in Wurmlingen und an-
schließend Prozession zur Kirche; parallel zur 
Eucharistiefeier, direkt nach der Palmweihe, 
findet in der Schlosshalle eine Kinderkirche 
statt!

10.30 Uhr   Palmweihe vor der Kirche in Seitingen-Ober-
flacht, anschließend Eucharistiefeier (Pfr. i.R. 
Müller)

12.00 Uhr   Tauffeier von Max Engesser aus Durchhausen 
in Seitingen-Oberflacht

18.30 Uhr  Rosenkranz in Wurmlingen
19.00 Uhr  Bußfeier in Wurmlingen (PR Krause)
Mo., 25. März
09.45 Uhr  Krabbelgruppe in Wurmlingen
17.00 Uhr   Spirituelle Dorfführung für die Firmlinge aus 

Rietheim-Weilheim und deren Familien (PR 
Krause)

19.00 Uhr  Bußfeier in Weilheim (PR Krause)
Di., 26. März
18.00 Uhr   Casinoabend der Firmlinge im Gemeindehaus 

Wurmlingen
18.30 Uhr  Rosenkranz in Seitingen-Oberflacht
19.00 Uhr   Eucharistiefeier in Seitingen-Oberflacht; Bru-

derschaftsmesse und Gebete für Charlotte 
Hermann sowie Gedenken für Karl Walter Her-
mann

19.30 Uhr  Kirchenchorprobe in Weilheim
Do., 28. März
Gründonnerstag
09.45 Uhr  Krabbelgruppe in Seitingen-Oberflacht 
    im Gemeindehaus
15.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier in Seitingen-Oberflacht 
    in der Pflegeresidenz
18.30 Uhr  Eucharistiefeier in Seitingen-Oberflacht, 
    anschl. Betstunde (Team Schönstatt)
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19.00 Uhr   Eucharistiefeier in Weilheim (Pfr. i.R. Müller), 
anschl. Betstunde

20.00 Uhr  Eucharistiefeier in Wurmlingen, 
    anschl. Betstunde
Fr., 29. März
Karfreitag
10.00 Uhr  Kinderkreuzweg in Wurmlingen
10.00 Uhr  Kinderkreuzweg in Seitingen-Oberflacht 
    (PR Krause)
15.00 Uhr  Karfreitagsliturgie in Wurmlingen 
    (Pfr. i.R. Müller)
15.00 Uhr  Karfreitagsliturgie in Seitingen-Oberflacht 
    (PR Krause)
17.00 Uhr  Karfreitagsliturgie in Weilheim, 
    mitgestaltet vom Kirchenchor
Sa., 30. März
Karsamstag/Segnung von Osterspeisen
18.30 Uhr   Eucharistiefeier zur Osternacht in Seitingen-

Oberflacht, mitgestaltet vom Kirchenchor (Pfr. 
i.R. Müller)

20.30 Uhr   Eucharistiefeier zur Osternacht in Weilheim, 
mitgestaltet vom Kirchenchor

So., 31. März
Ostersonntag / Bischof-Moser-Kollekte
Segnung von Osterspeisen
07.00 Uhr   Eucharistiefeier zur Osternacht in Wurmlingen, 

mitgestaltet vom Kirchenchor
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Seitingen-Oberflacht
18.30 Uhr  Eucharistiefeier in Rietheim (Pfr. i.R. Müller)
Mo., 01. April
Ostermontag / Bischof-Moser-Kollekte
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Wurmlingen (Pfr.i.R. Müller)
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Weilheim
10.30 Uhr   Eucharistiefeier in Talheim in der Kapelle beim 

Pferdeparadies Haug (Pfr. Wagner)

Palmsonntagskollekte am 24. März 2024 für die Christen 
im Heiligen Land
„Mittendrin – Barrieren überwinden“ – das ist das Motto 
der diesjährigen Palmsonntagskollekte. Der Nahe Osten 
ist eine Welt voller Barrieren: Eine hohe Mauer trennt pa-
lästinensische Gebiete von Israel und von israelisch kont-
rolliertem Land. So sind die Heiligen Stätten in Jerusalem 
für viele nicht oder nur mit Schwierigkeiten zu erreichen. 
Auch Arbeitsmigranten leben mit vielen Hindernissen; ihre 
Rechte werden oftmals nicht anerkannt. Mit besonderen 
Schwierigkeiten haben darüber hinaus Menschen mit ei-
ner körperlichen oder geistigen Behinderung zu kämpfen. 
Die christlichen Kirchen im Heiligen Land sind an der Seite 
der Menschen mit Behinderung. Durch zahlreiche Projekte 
und Einrichtungen bieten sie ihnen Chancen auf Teilhabe, 
Bildung und ein selbstbestimmtes Leben. Christliche Be-
gegnungsstätten, Schulen, Gemeinden und soziale Einrich-
tungen eröffnen so neue Perspektiven. Durch Ihre Spende 
ermöglichen Sie dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande 
und dem Kommissariat des Heiligen Landes der Franziska-
ner die Fortsetzung ihrer Arbeit zugunsten von Menschen 
mit Behinderung. Kirchliche Einrichtungen im Heiligen Land 
können so ganz konkret Barrieren überwinden helfen. Bit-
te unterstützen Sie die Arbeit für die Menschen im Heiligen 
Land durch Ihre Anteilnahme, durch Ihr Gebet und durch 
Ihre Spende. Herzlichen Dank!

Neue Uhrzeit für spirituelle Dorfführung
Liebe Firmlinge, liebe Eltern, die spirituelle Dorfführung am 
Montag, 25. März, startet bereits um 17.00 Uhr! Treffpunkt 
ist die evangelische Kirche in Rietheim.
PR Alexander Krause

Firmpilgern in den Osterferien – Änderung
Liebe Firmlinge,
das Pilgern kann in den Osterferien nur an zwei Tagen statt-
finden. Wir werden von Mittwoch, 03. April auf Donnerstag, 
4. April im Donautal unterwegs sein. Vielleicht ist das für den 
ein oder die Andere ein Grund, sich noch anzumelden.
Weitere Infos folgen zu gegebener Zeit.
Ich grüße Euch alle ganz herzlich.
Alex

Kath. Pfarramt Wurmlingen
Kirchgasse 3
78573 Wurmlingen
Telefon:   07461/2608
Telefax:   07461/71587
E-Mail:   StGeorg.RietheimWeilheim@drs.de
Homepage:  www.se-konzenberg.de
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Mo. und Mi.: 09.00 – 11.30 Uhr
Di.:    10.00 – 11.30 Uhr
Do.:    16.00 – 18.30 Uhr
Beerdigungsdienst
Beerdigungsdatum 24.03. – 30.03.2024
Pastoralreferent Alexander Krause
Pfarrer Carsten Wagner
Tel.:    07461 969 4695
Mobil:   0170 2790 535
E-Mail:   wagner-carsten@t-online.de
Pastoralreferent Alexander Krause
Tel.:    07464 981 024
Mobil:   0160 94824469
E-Mail:   krause.pr@gmail.com

Vereinsnachrichten

Musikverein
Rietheim-Weilheim e.V.

Termine
Do., 21.03. 19:30 Uhr Gesamtprobe
Do., 28.03. 19:30 Uhr Gesamtprobe
Do., 04.04. 19:30 Uhr Gesamtprobe
Mo., 08.04. 19:30 Uhr Gesamtprobe
Do., 11.04. 19:30 Uhr Gesamtprobe
Sa., 13.04. 09:00 Uhr Altmaterialsammlung
So., 14.04. 10:00 Uhr Spielen anl. der Kommunion

Schrott- und Altpapiersammlung am 13.04.
Am Samstag, 13. April 2024 findet im Ortsteil Rietheim 
und auf dem Rußberg wieder eine Schrott- und Altpapier-
sammlung satt. Gesammelt werden alle Gegenstände, die 
komplett aus Metall sind, sowie Altpapier. Hierzu gehören 
beispielsweise:
• Armaturen, Bleche, Gehäuse, Buntmetalle  

(Kupfer, Aluminium, Messing)
• Dachrinnen
• Draht (Maschen- und Bindedraht)
• Dusch- und Badewannen (Metall/Guss)
• Edelstahlspülbecken
• Fahrräder/-teile (möglichst ohne Reifen, Sattel, Kunststoffe)
• Felgen
• Gartengeräte
• Gasherde
• Leitern aus Metall
• Pfannen (Stahl und Guss) sowie Töpfe
• Rohre (Flachstahl, Profile)
• Tanks (wenn von Firma gereinigt)
• Ölöfen, sofern diese vollständig entleert sind
• Waschmaschinen, Wäschespinnen (ohne Plastikschnüre)
• Werkmaterialien (Nägel, Schrauben, Klammern, ...)
• Papier: Zeitungen, Werbung, Zeitschriften
Die Gegenstände dürfen dünn mit Plastik überzogen oder 
emailliert sein. Keinesfalls mitgenommen werden Kühl-
schränke, Gefriertruhen, Röhrengeräte (Bildschirme) und 
Reifen.
Das Papier sollte gebündelt oder in stabilen Kartonagen ver-
packt sein. Beim Papier möchten wir darauf hinweisen, dass 
nur klassische Zeitungen, Werbung, Zeitschriften etc. mitge-
nommen werden. Bitte keine Kataloge, Telefonbücher und 
Bücher, da diese mit Kleberücken versehen sind und somit 
vom Entsorger bzw. der Papierfabrik abgewiesen werden.
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Wir bitten Sie, den Schrott erst an dem Samstagmorgen bis 
9:00 Uhr an der Straße bereitzustellen, da sonst die Schrott-
Piraten vor uns zuschlagen. Vielen Dank.
Ihr Musikverein Rietheim-Weilheim

Bericht zum Seniorennachmittag
Am vergangenen Samstag haben wir die Bürgerinnen und 
Bürger zu unserem Seniorennachmittag einladen. In der 
Rietheimer Gemeidehalle bot der Musikverein abwechs-
lungsreiche Unterhaltungsmusik unter der Leitung des neu-
en Dirigenten Cletus Cologna. Bei einem kostenlosen und 
reichhaltigen Kaffee- und Kuchenangebot sowie verschie-
denen Vorträgen und Spielen war es für alle ein kurzweiliger 
Nachmittag.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Besuchern, Ku-
chenspendern, Helfern sowie Musiker/innen für ihre Unter-
stützung.
Ihr Musikverein Rietheim-Weilheim e.V.

 
 Fotos: Musikverein Rietheim-Weilheim e.V.

Gesangverein Eintracht
Rietheim e.V.

Chorprobe
Die nächste Chorprobe für den Gemischten Chor ist am 
Freitag, 22. März um 20:15 Uhr im Musiksaal in der Schule 
in Rietheim.
Dies ist die Generalprobe für unseren Gastauftritt am Sams-
tag in Weilersbach.
Wir treffen uns am Samstag, 23. März um 17 Uhr an der 
Schule in Rietheim und bilden Fahrgemeinschaften. Kleider-
ordnung ist schwarz/grün.
Das Konzert beginnt dort um 19:30 Uhr.
In den Osterferien findet keine Chorprobe statt.
Wir treffen uns nach Ostern wieder am Freitag, 12. April. Das 
ist wieder eine Doppelprobe! Sopran und Alt um 19 Uhr und 
Bass und Tenor um 20:35 Uhr.
Mit herzlichen Sängergrüßen
Katharina Raible

Turn- und Sportverein
Rietheim 1894 e.V.

 
 Foto: S. Jakic

EInladung zur Handballnacht 2024
Wir laden am Donnerstag, 28.03., ALLE und JEDEN zu un-
serer zweiten Handballnacht in der Marquardt-Halle in Riet-
heim-Weilheim ein.
Bei der Handballnacht geht es darum, zusammenzukom-
men, einen schönen Abend zu verbringen und dabei noch 
ein bisschen Handball zu spielen.
Die Mannschaften werden komplett zufällig aus den ange-
meldeten Spielern/Spielerinnen gelost. Ab 17:30 Uhr kann 
man sich in der Halle registrieren. Da es letztes Jahr mehr-
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fach die Nachfrage gab: Es gibt keine Teilnahme- oder Start-
gebühr.
Gegen ca. 17:45 Uhr startet unsere E-Jugend mit einem Er-
öffnungsspiel in den Abend. Ab 18:30 Uhr findet dann die 
Mannschaftsauslosung statt und gegen ca. 19:00 Uhr star-
ten die ersten Spiele.
Egal, ob Handballer oder Laie, Zuschauer oder Mitspieler, 
Rietheimer, Weilheimer oder Auswärtige, alle sind herzlich 
willkommen, in der Marquardt-Halle vorbeizuschauen. Den 
ganzen Abend hindurch wird es Speisen, Barbetrieb und 
Musik geben, sodass alle auf ihre Kosten kommen werden.
Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch.

Vereinsausflug TSV Rietheim für Groß und Klein
Liebe TSV Familie,
wir vom TSV planen dieses Jahr zum ersten Mal seit sehr 
langer Zeit einen Vereinsausflug. Es sind alle herzlich will-
kommen, sich hierfür anzumelden.
Datum: Samstag, 21.09. bis Sonntag, 22.09.2024
Ziel ist das schöne Montafon
Auf dem Weg dorthin machen wir einen Halt in Dornbirn und 
besuchen das „inatura – Erlebnis Naturschau“.
Danach fahren wir weiter nach Vandans, wo wir im Ferien-
haus Montafon (Matschwitz) unser Quartier beziehen. Dort-
hin gelangen wir nach ca. 1h Stunde Wanderung oder ganz 
bequem per Gondel (nicht im Preis enthalten). Das Gepäck 
und der Proviant werden direkt ans Ferienhaus geliefert.
Die Busfahrt für Kinder wird vom TSV Förderverein über-
nommen.
Die Preise beinhalten Busfahrt und Übernachtung mit 
Abendessen und reichhaltigem Frühstück. Die Eintritte müs-
sen vor Ort selbst bezahlt werden.
Am Samstag verbringen wir dann einen gemütlichen Abend 
im Ferienhaus in toller Gesellschaft mit Spielen.
Am Sonntag nach dem Frühstück gibt es dann die Möglich-
keit im Hochseilgarten und beim Flying Fox seine Grenzen 
zu testen. Oder einfach eine kleine Wanderung zu machen 
und das schöne Gebiet am Golm zu genießen.
Rückfahrt um ca. 15.00 Uhr nach Rietheim zum gemeinsa-
men Abschluss im Gasthof Zur Traube.
Kosten:  Erwachsene  ca. 100 €
   Kinder (bis 16 Jahre)  ca. 60 €
Anmeldung direkt bei Michaela Lenzenhuber-Haag (0173-
9094422) oder Timo Haag (0152-51569304).
Überweisung direkt nach der Anmeldung:
TSV Rietheim, IBAN DE47 6439 0130 0100 1850 02
Betreff: Vereinsausflug TSV #NAME
Die Kapazität im Bus ist auf 50 Personen begrenzt.
Wir freuen uns über viele und zahlreiche Anmeldungen.

Abt. Lauf- u. Walkingtreff

„Fit durchs ganze Jahr“
Dienstag um 18:30 Uhr beim Parkplatz der Fa. Marquardt 
(Bäckerei Haffa) Nordic Walking und Joggen, und Don-
nerstag um 14:00 Uhr Nordic Walking / Walking Treffpunkt: 
Spielplatz beim Kleintierzuchtverein (Hasenplatz).
Euer Lauftreff-Team

TB Weilheim 1909 e.V.

Turnerheim Weilheim
Am kommenden Sonntag bewirtet Euch unser Wirteteam 
Andrea und Stefan Müller mit Steffi und Christoph Müller. 
Angeboten wird Wurstsalat mit Romadur, Ochsenmaulsalat, 
Maultaschenburger sowie Kaffee und Kuchen. Das Turner-
heim ist von 10 bis 12:30 Uhr und ab 14 Uhr geöffnet.
Auf Euer Kommen freut sich das Wirteteam.
Der Wirtschaftsführer

Abt. Freizeitsport

Keine Übungsstunden am Gründonnerstag, 28.03.24

Gruppe 1 mit Inge und Kerstin:
Wir turnen wieder am 04.04.2024 um 19:00 Uhr in der Jahn-
halle, mit anschl. Einkehr im Gasthaus Lamm.
Fit bleiben im besten Alter, mit Koordinations-, Gleichge-
wichts- und Rückenübungen.
Über „Neue“ Frauen, die sich mit uns fit halten wollen, 
würden wir uns sehr freuen.
Eure Übungsleiterinnen
Inge & Kerstin
Auch der Kurs „Funktionale Fitness“ mit Jeanette um 
20:00 macht am 28.03.24 eine Pause und legt dann am 
04.04.24 wieder los!

Abt. Radfahren

Radausfahrt
Unsere Radfahrsaison beginnt dieses Jahr am Mittwoch, 
dem 03.04.2024. Wir treffen uns zu einer gemütlichen, ca. 
1 ½ bis 2-stündigen Ausfahrt. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr 
am Turnerheim in Weilheim. Nach der Winterpause freuen 
uns wieder auf die erste Ausfahrt. Wir würden uns auch über 
ein paar neue Teilnehmer für die gemeinsame Radausfahrt 
sehr freuen.
Wolfgang Müller

HSG Rietheim-Weilheim

Handballvorschau
Am kommenden Wochenende 23/24.03.2024 spielen fol-
gende Mannschaften:
Samstag, 23.03.2024
Marquardt-Halle Rietheim-Weilheim (Langes Gewand 2)
15:00 wJC-BK HSG Rieth.-Weilh. - HSG Baar
17:00 M-KLB HSG Rieth.-Weilh. 3 - TV Streichen 2
19:30 M-BL HSG Rieth.-Weilh. - TV Streichen
Sonntag, 24.03.2024
Marquardt-Halle Rietheim-Weilheim (Langes Gewand 2)
12:00 gJE6+1 HSG Rieth.-Weilh. - TV Aixheim
14:00 gJD-BL HSG Rieth.-Weilh. - HSG Rottweil
15:30 mJC-BL HSG Rieth.-Weilh. - HSG Rottweil
17:00 M-BK HSG Rieth.-Weilh. 2 - HWB Wint.-Bitz

Minispielfest
Minis Rietheim
Am vergangenen Sonntag fand unser erstes Minispielfest 
unter dem Motto: „Die Hasen sind los!“ statt.
Wir waren mit rund 150 anderen handballbegeisterten Kin-
dern in Oberndorf zu Gast. Unser Ziel war es, das Erlernte 
aus dem Training auch einmal gegen andere Mannschaften 
unter Beweis zu stellen.
Nach den Mannschaftsvorstellungen ging es auch gleich 
los. Es gab 3 Mannschaftsbegegnungen im Mattenball, Auf-
räumen und Turmball. Alle drei Spiele haben wir mit Bravour 
gemeistert und jeder kam zum Einsatz!
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Auch abseits der Mannschaftsspiele war für uns sehr viel 
geboten. So haben wir zum Beispiel Hasen umgekegelt, 
mussten von einem „Turm“ springen und uns beim Eierlauf-
Parkour versuchen. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht und 
die mitgereisten Fans haben uns lautstark angefeuert!
Zum Schluss gab es eine große Siegerehrung für alle Mann-
schaften. Jedes Kind hat eine Medaille und ein Geschenk 
erhalten.
Vielen Dank an unsere Minis! Ihr wart großartig und wir freu-
en uns schon auf das nächste Mal.
Eure Trainer Melanie, Diana und Daniel mit Jule und Marie

 
 Foto: Diana

F-Jugend Staffel 6
Am vergangenen Sonntag, dem 17.03.2024, waren wir bei 
unserem letzten Spieltag in dieser Runde, in der Solweg-
halle in Trossingen zu Gast. Unser Gegner war hier der HC 
Frittlingen/Balgheim/Neufra 3.
Wir starteten in einem zweigeteilten Bewegungsparcours, 
wo wir zunächst unser Geschick und Schnelligkeit, über 
mehrere Hindernisse und anschließend unsere kräftigen 
Arme, beim Umsortieren in der Liegestützhaltung, von Kar-
ten in zwei unterschiedliche Ringe, beweisen mussten.
Beim anschließenden Handballspiel 4+1, hielten wir uns zu 
Beginn an die Vorgaben unserer Trainer, wodurch wir, nach 
immer wieder gutem Zusammenspiel, zu ein paar schönen 
Toren kamen. Die Zuordnung in der Abwehr hat gut gepasst 
und auch im Tor wurden viele Bälle abgewehrt. Einige Nach-
lässigkeiten in der zweiten Halbzeit nutzten die Kinder des 
HC dann aber sofort aus und schafften es am Ende so sogar 
noch, das Spiel ganz knapp für sich zu entscheiden.
Wir ließen die Köpfe aber auf keinen Fall hängen und woll-
ten dann auch beim abschließenden Aufsetzerball noch mal 
zeigen, wie gut wir uns über die Saison entwickelt haben. 
Wir waren deutlich konzentrierter als zuvor beim Handball, 
spielten gute Pässe und konnten so viele Punkte erzielen. 
Da auch unsere Abwehr und unsere Torwächter viele Mög-
lichkeiten des HC abwehrten, konnten wir unseren letzten 
Spieltag und unsere erste Handballsaison, mit einem Sieg 
beenden.
Völlig überraschend war dann auch noch der Staffelleiter in 
der Halle, der allen Kindern eine Medaille für die absolvierten 
Spiele überreichte, was natürlich für strahlende Kinderau-
gen sorgte.
Wir sind ganz arg stolz auf unsere Kinder, die allesamt eine 
tolle Saison gespielt und sich super weiterentwickelt haben. 
Jetzt freuen wir uns auf die kleine Pause und den Sommer, 
wo wir uns dann voller Vorfreude auf die neue Saison vor-
bereiten werden.
Wir bedanken uns bei allen Eltern und unseren Helfern für 
die tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Monaten 
und hoffen natürlich, dass wir auch zukünftig auf Euch alle 
zählen können.

 
F-Jugend Foto: F-Jugend
Am letzten Spieltag spielten für die HSG: Anton, Elisa Ma-
ria, Finn, Henry, Luca, Melina, Mila-Sophie, Niklas, Thilo und 
Vincent.
Trainer: Timo, Tobias und Katja

Männer 1 Bezirksliga
HSG Rieth.-Weilh. - HSG Neckartal  (17:14) 35:22
Am Sonntag, 17.03., stand für die 1. Herrenmannschaft der 
HSG ein weiteres wichtiges Spiel auf dem Plan. Der Gegner 
war der Tabellennachbar der HSG Neckartal. Beide Mann-
schaften starteten voller Elan in das Spiel und so gestaltete 
sich die Partie zunächst sehr ausgeglichen. Doch mit der Zeit 
gelang es der Rietheim-Weilheimer Heimmannschaft immer 
mehr, sich durchzusetzen und so konnte zur 10. Spielminute 
ein Vorsprung von 4 Toren erzielt werden. Dieser Vorsprung 
konnte im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit aufrechter-
halten werden und so gingen die beiden Mannschaften mit 
einem Spielstand von 17:14 in die Halbzeitpause.
Nun war es wichtig, sich nicht auf dem Vorsprung auszu-
ruhen, sondern weiterhin fokussiert Handball zu spielen. 
Die zweite Halbzeit startete ausgesprochen gut für die Rie-
theim-Weilheimer und so konnte man in den ersten beiden 
Spielminuten durch ein schnelles Spiel drei weitere Tore er-
zielen (20:14). Durch eine gute Abwehr- und Torwartleistung 
konnte jetzt ein immer größerer Vorsprung erzielt werden. 
Schnelle Angriffe mit sicheren Abschlüssen brachten die 
Heimmannschaft schnell voran. Man merkte nun auch im-
mer mehr, dass die Kapazitäten der Neckartaler reduziert 
waren, da am Vortag schon ein Spiel gegen den TV Onstmet-
tingen anstand. So gelang es der HSG Rietheim-Weilheim, 
einen sicheren Sieg einzufahren (35:22) bevor kommenden 
Samstag ein weiteres Spiel in heimischer Kulisse gegen den 
Tabellenvorletzten TV Streichen ansteht.
Es spielten: P. Bensch (7), T. Oeschger (6), T. Haffa (5), L. 
Martin (5), N. Faude (4), Th. Haag (4), N. Aicher (2), N. Horakh 
(1), M. Raible (1), A. Mattheis, M. Raible u. C. Ruf (Tor)
Trainer: Jochen Trinker, Marius Marquardt

Narrenkameradschaft
1957 Weilheim e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Narrenkameradschaft 1957 Weilheim e.V.
Sehr geehrte Mitglieder und Gönner des Vereins,
ich möchte euch zu unserer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 26.4.2024, um 19.30 Uhr ins Gast-
haus Krone / Weilheim einladen.
Tagesordnung
1.  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
2.  Bericht des Präsidenten
3.  Bericht des Schriftführers
4.  Bericht des Kassierers
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Aussprache und Entlastung des Vorstandes
7.  Wahlen
8.  Anträge und Verschiedenes
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Diese Einladung gilt als offizielle Einladung gemäß unserer 
Vereinssatzung § 8 Abs. 4.
Anträge zur Mitgliederversammlung können bis zum 
19.04.2023 an den Präsidenten Marco Hipp gestellt werden.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Präsident Marco Hipp

Sonstige Mitteilungen

 

Hermann Pleuer
Das Bild von Industrie und 
Landschaft im schwäbischen Impressionismus

 
Hermann Pleuer (1863 – 
1911) Ausfahrt aus dem 
Stuttgarter Hauptbahnhof o. 
J. Öl auf Leinwand 59 x 74 
cm, Privatbesitz

Die Frühjahrsausstellung der 
Kunststiftung Hohenkarpfen 
zeigt die Industrialisierung 
im Spiegel der Landschafts-
malerei am Beispiel des Ma-
lers Hermann Pleuer (1863 – 
1911) und präsentiert eine 
umfangreiche Auswahl sei-
ner Gemälde, durch die der 
Maler das Bild von Industrie 
und Landschaft im schwäbi-
schen Impressionismus 
prägte.
Hermann Pleuer gehört zu 
den wichtigen Vertretern des 

Impressionismus in Süddeutschland. 1863 in Schwäbisch 
Gmünd geboren, starb er mit nur 47 Jahren 1911 in Stutt-
gart. Zusammen mit Otto Reiniger (1863 – 1909), Christian 
Landenberger (1862 – 1927) und Heinrich von Zügel (1850 
– 1941) bestimmte Pleuer die schwäbische Ausprägung des 
Impressionismus.
So schuf Hermann Pleuer ab 1896 das Industriebild des im-
pressionistischen Stils. Weithin berühmt wurde Pleuer durch 
seine Eisenbahnbilder, die hinter Monets Bildern der Gare 
Saint-Lazare nicht zurückstehen. Pleuer war jedoch nicht 
nur der „Maler der Eisenbahn“, wie er oft verkürzt darge-
stellt wird. Er widmete sich dem Figurenbild mit eindring-
lichen Porträts und Darstellungen von Arbeitern. Neben 
stimmungsvollen Dämmerungs- und Nachtbildern und mon-
dänen Großstadtszenen aus Venedig, London und Paris galt 
sein Interesse in besonderer Weise dem Landschaftsbild.
Ausstellungseröffnung:  Palmsonntag, 24. März 2024, 
        11 Uhr
Ausstellungsdauer:    24. März bis 21. Juli 2024
Öffnungszeiten:      Mittwoch bis Sonntag und Feier-

tage, 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Kunsthistorische Führungen: 
         Jeden Mittwoch um 17 Uhr und 

jeden 1. Sonntag im Monat um 
16 Uhr sowie nach Vereinbarung

Kreisarchiv und Kulturamt/ 
Landkreis Tuttlingen - Neues Jahres- 
programm „Kreis-Kunst-Kultur 2024“
Das neue Jahresprogramm des Kreisarchiv- und Kulturamts 
„Kreis-Kunst-Kultur 2024“ ist erschienen.
Landrat Stefan Bär lädt alle Kulturinteressierten im Land-
kreis und auch darüber hinaus ein: „Nachdem wir im vorigen 
Jahr das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen unseres Land-
kreises in seiner heutigen Form mit zahlreichen Veranstal-
tungen gebührend gefeiert haben, wollen wir in diesem Jahr 
die Schwerpunkte auf die Bereiche Kunst und Geschichte 
legen.“
„Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste in unseren Ausstel-
lungen und Veranstaltungen zu Kreis-Kunst-Kultur im Jahr 
2024 begrüßen zu dürfen.“
Mit der Ausstellung der Neuerwerbungen der letzten fünf 
Jahre rückt das Kreisarchiv- und Kulturamt die Kunstsamm-
lung des Landkreises in den Vordergrund. Mit seinen Kunst-

ankäufen leistet der Landkreis einen wichtigen Beitrag zur 
Kunstförderung.
Die Kunstsammlung des Landkreises dokumentiert das viel-
fältige Kunstschaffen im Landkreis und in der Region. Eine 
Führung durch die Ausstellung und ein Kunstspaziergang zu 
Werken der Kunstsammlung im öffentlichen Raum, u.a. zu 
Werken der Künstler Roland Martin, Jörg Bach und Doro-
thee Pfeifer, ergänzen die Ausstellung.
Eine zweite Ausstellung im Foyer des Landratsamtes prä-
sentiert historische Postkarten aus der reichhaltigen Samm-
lung des Kreisarchivs. Die Postkarten sind zum einen Zeug-
nisse der Zeit, in der sie entstanden sind. Sie spiegeln aber 
auch den Wandel der Städte, Dörfer und der Landschaft 
wider.
Am Tag des offenen Denkmals bieten zwei Führungen In-
teressierten die Gelegenheit, die Geschichte der Burgruine 
Kallenberg bei Buchheim näher kennenzulernen.
Die Burgruine befindet sich seit fünf Jahrzehnten im Eigen-
tum des Landkreises, der erst vor wenigen Jahren an Berg-
fried und Burgmauern Sanierungsmaßnahmen durchführen 
ließ.
Die Historisch-Literarische Wanderung auf Pilgerpfaden ist in-
zwischen schon Tradition. Im Jahr 2024 führt sie nach Buch-
heim, vorbei an zahlreichen Stätten der Volksfrömmigkeit.
Ein Archivalienlesekurs hilft Heimat- und Familienge-
schichtsforschern, alte Schriften zu lesen und eine Archiv-
führung gewährt Interessierten Zugang zu seltenen Doku-
menten wie Offnungen, Forstkarten und Lehenbriefen aus 
dem 15. bis 17. Jahrhundert.
Die neuen Programme „Kreis-Kunst-Kultur 2024“ liegen im 
Landratsamt Tuttlingen und in den Rathäusern der Gemein-
den aus. Die Programme können auch als PDF-Datei auf 
der Homepage des Landkreises www.landkreis-tuttlingen.
de unter „Broschüren“ heruntergeladen werden.

Veterinäramt ruft Hundehalter zur Vorsicht 
auf
Aus gegebenem Anlass empfiehlt das Veterinäramt des 
Landratsamtes Tuttlingen Hundehaltern dringend auf eine 
aktuelle Staupeimpfung bei ihren Hunden zu achten.
Aktuell werden mehrere Verdachtsfälle von Staupe bei 
Waschbären im Unterhölzer Wald bei Geisingen gemeldet. 
Ein Fall wurde bereits amtlich bestätigt. Für Menschen ist 
das Staupevirus ungefährlich, für ungeimpfte Hunde da-
gegen hochgefährlich und kann zu schweren Krankheits-
verläufen und dem Tod führen. Staupe wird nicht staatlich 
bekämpft, sodass die Halter dafür verantwortlich sind, ihre 
Hunde vor einer Infektion zu schützen.
Das Staupevirus wird durch Speichel, Nasen-, Augensekret, 
Kot und Urin infizierter Tiere übertragen. Neben dem Hund 
sind auch Fuchs, Marder und der Waschbär empfänglich. 
Die Tiere können sich direkt über die Ausscheidungen an-
stecken oder nehmen den Krankheitserreger mit verunrei-
nigtem Futter, Wasser oder aus der Umgebung auf.
Staupe äußert sich beim Hund durch Appetitlosigkeit, Teil-
nahmslosigkeit, hohem Fieber, Nasen- und Augenausfluss. 
Später entwickelt sich daraus die Darmform mit Erbrechen 
und wässrigem, später blutigem Durchfall, oder die Lungen-
form mit Niesen, erst trockenem, dann feuchtem Husten mit 
blutigem Auswurf, ‚Giemen‘ und Atemnot. Bei Wildtieren 
werden auch Verhaltensstörungen beobachtet, die vom Lai-
en als Zutraulichkeit interpretiert werden können. Daher ist 
insbesondere bei Füchsen, Mardern oder Waschbären ohne 
Fluchtverhalten Abstand geboten.
Im Landkreis Tuttlingen wurde bereits Ende letzten Jah-
res Staupe bei einem Fuchs auf dem Heuberg und einem 
Waschbären im Stadtgebiet Tuttlingen nachgewiesen.

Eingeschränkte Öffnungszeiten  
auf Wertstoffhöfe und Deponien
Krankheitsbedingt haben die Wertstoffhöfe und Deponien 
im Landkreis Tuttlingen nur eingeschränkt geöffnet. Die ta-
gesaktuellen Öffnungszeiten sind auf der Website der Abfall-
wirtschaft unter www.abfall-tuttlingen.de einsehbar.
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Ärztlicher Notfalldienst

Apothekendienst

Samstag, 23.03.2024, von 8:30 Uhr bis Sonntag, 8:30 Uhr:
Honberg-Apotheke, Robert-Koch-Straße 18, 
Tuttlingen Tel. 07461 96615-0
Paracelsus-Apotheke, Königstr. 27, 
Rottweil Tel. 0741 13303
Sonntag, 24.03.2024, von 8:30 Uhr bis Montag, 8:30 Uhr:
Paracelsus-Apotheke, Marktplatz 2, 
Spaichingen Tel. 07424 93360
Engel Apotheke, Obere Hauptstraße 6, 
Tuttlingen Tel. 07461 2375

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten  
Sie auf den Seiten der Landesapothekerkammer 

Baden-Württemberg:
http://lak-bw.notdienst-portal.de/

oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833.

Tierärztlicher Notfalldienst

Sa./So., 23./24.03.2024
Dr. med. vet. M. Witting, Lohmelenring 92, 
Tuttlingen Tel. 07461/73190

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Müslibrötchen
Die Müslibrötchen mit Dinkelvollkornmehl bekommen ihren un-
verwechselbaren Geschmack durch eine Mischung aus getrock-
neten Aprikosen, Dinkelflocken und getrockneten Cranberrys.
Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden
• Zubereitung: 1 Stunde
• Gehzeit: über Nacht
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück (20): 230 kcal, 959 kJ, 8 g E, 3 g F, 42 g KH
Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Speißer-Eberhardinger

Zutaten
Für das Quellstück:
• 70 g getrocknete Aprikosen
• 120 g Dinkelflocken
• 85 g Cranberrys, getrocknet
• 370 g Wasser
Für den Teig:
• 670 g Wasser
• 1 kg feines Dinkelvollkornmehl
• 30 g Salz
• 20 g flüssiger Honig
• 20 g Margarine oder Butter
• 20 g Quark
• 35 g Hefe

Für die Dekoration:
• Gemahlene oder gehackte Mandeln
• Amaranth
• Dinkelflocken
• Oder was man so zur Bestreuung zu Hause hat

Außerdem:
• Schüssel oder Wanne, die in den Kühlschrank passt
• 2 Backbleche
• Backpapier
• Teigkarte

Zubereitung
1. Für das Quellstück die Aprikosen nicht zu fein hacken.
2. Dinkelflocken, Aprikosen und Cranberrys in eine Schüssel 

geben. 370 ml Wasser zugeben und etwa 1 Stunde quellen 
lassen. Christinas Tipp: Die Früchte und Flocken nehmen das 
Wasser auf und das sorgt für bessere Frischhaltung/Saftigkeit.

3. Für den Teig Wasser und Dinkelmehl in eine Schüssel geben 
und auf niedrigster Stufe mit den Knethaken des Handrührers 
oder in der Küchenmaschine 2 Minuten mischen und abge-
deckt 30 Minuten ruhen lassen. Christinas Tipp: Hierdurch 
bekommt man ein stärkeres Klebergerüst und die Knetzeit 
verringert sich.

4. Salz, Honig, Margarine, Quark und Hefe zugeben, auf nied-
rigster Stufe untermischen.

5. Teig auf 2. Stufe 6 Minuten kneten.
6. Früchte-Flockenmischung zugeben und weitere 2 Minuten 

unterkneten.
7. Teig in eine geölte Schüssel geben und abgedeckt 30 Minu-

ten ruhen lassen.
8. Den Teig falten: Hierfür nimmt man mit nassen Händen den 

Teigrand in der Schüssel und legt ihn rundum zur Mitte, um 
Spannung aufzubauen.

9. Teig weitere 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen.
10. Teig ein weiteres Mal falten und über Nacht abgedeckt kalt-

stellen, je nach Kühlschranktemperatur muss man es noch-
mal wiederholen, damit er nicht den Kühlschrank sprengt

11. Am Backtag 2 Bleche mit Backpapier auslegen. Backofen auf 
230 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

12. Dekoration jeweils auf einen Teller geben.
13. Den Teig eine halbe Stunde vor dem Aufarbeiten aus dem 

Kühlschrank nehmen, an den Schüsselrändern mit einer Teig-
karte lockern und vorsichtig auf die leicht bemehlte Arbeits-
fläche stürzen und mit einer Teigkarte, einem Schaber oder 
Spachtel oder der Hand längliche Stücke abstechen.

14. Teigstücke in die gewünschte Dekoration tauchen, auf ein 
vorbereitetes Blech setzen, 10 bis 15 Minuten gehen lassen 
und nacheinander im heißen Backofen in der Ofenmitte 20-
25 Minuten mit Dampf, wenn möglich, backen.

Christinas Tipp: Die Brötchen sind eher weich, aber durch sehr 
heißes Anbacken (Ofen auf 250 Grad Ober-/Unterhitze vorhei-
zen) kann man sie knusprig bekommen. Die Ofenhitze, sobald 
die Brötchen im Ofen sind, auf 230 Grad reduzieren.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Jetzt
Jetzt siehst du
frisches Grün

über Felder, Wiesen, Wälder ziehn
Jetzt hörst du

Zwitscherlieder
Mit Blüten

schmückt Natur sich wieder
Jetzt willst du
draußen sein
in milder Luft

im Sonnenschein
Jetzt fühlst du

befreit
Winter warst du lang schon leid

Brigitte Thiessen
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STELLEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

UNTERRICHTTRAUER

Tuttlingen, Brunnentalstr. 1, Tel. 07461 3344
Immendingen, Schwarzwaldstr. 33, Tel. 07462 26066

Die kompetente Bestattung – Alles aus einer Hand –
BESTATTUNGEN

www.sichler-bestattungen.de

Ihre Immobilienexperten in der Region für

alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilienbewertung,

Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf Rentenbasis und Ver-

mietung.

Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 07720 95 862-0
villingen-schwenningen@garant-
immo.de
www.garant-immo.de

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Für unsere Filiale am Standort Deißlingen suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt in Teil- oder Vollzeit einen

Mitarbeiter Verkauf (m/w/d)

Informationen zum Bewerbungsprozess sowie diesem und
weiteren Stellenangeboten finden Sie unter www.landgard.de

Bitte bewerben Sie sich online über unser Bewerbungsportal.

Bloomways GmbH
Personalabteilung
Am Staatsbahnhof 4
78652 Deißlingen

www.landgard.de

Zeit für neue Gewerberäume!
Attraktives, vielseitig nutzbares Büro-/Praxisgebäude
mit großem Potential in zentraler Lage von Dußlingen.

Gebäudefläche ca. 366m².

https://www.immowelt.de/expose/2aeez5c

CSS Christine Streich-Schneider GmbH
Immobilienprojektierung und -Verkauf

Steinlachburg 6 • 72144 Dußlingen

Tel. 0049.7072.12640-83
Mobil 0049.163.7117137
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HeimatortHeimatort
Dein
Heimatort

INTERESSE
GEWECKT?

Bewirb
Dich jetzt!

Duwillst Dir etwas dazuverdienen?
Dann suchen wir Dich ab sofort als

hier kennst Du
Dich aus!

G.S. Vertriebs GmbH
Josef-Beyerle-Str. 2 | 71263 Weil der Stadt | Tel. 07033 6924-0
www.gsvertrieb.de

Im Auftrag von NussbaumMedien verteilt die G.S. Vertriebs GmbH
wöchentliche Amtsblätter und Lokalzeitungen in ganz Baden-Württemberg.

Zusteller (m/w/d)
Ort: Rietheim-Weilheim
Wann: Donnerstag

Für Urlaubs-/Krankheitsvertretungen.

Mehr Infos erhältst Du unter
www.gsvertrieb.de/zustelleroder
telefonisch unter 07033 6924-0.

Stadt im Quadrat.
Und ich mittendrin.
Große Kreisstadt. Mit kleinen Ecken und Kanten. Direkt an
der Donau. Nicht weit von Bodensee, Schwarzwald und der
Schwäbischen Alb. Lebensort für mehr als 38.000 Menschen.
Wirtschaftsstarkes Weltzentrum der Medizintechnik und
moderne Hochschulstadt. Eine Stadt mit weitreichendenMög-
lichkeiten. Auch für die rund 900Mitarbeitenden unserer Stadt-
verwaltung. Das ist Tuttlingen. Was uns noch fehlt, sind Sie!

Facharbeiter* Gärtnerei
für den Baubetriebshof

Sie erledigen verschiedene Tätigkeiten in der Pflege der öffent-
lichen Grünanlagen, wie z. B. Pflanzarbeiten im Wechselflor,
Stauden-, Gehölz- oder Baumbereich. Außerdem übernehmen
Sie Stauden-, Gehölz- und Baumpflegearbeiten und schneiden
Hecken mit Kleingeräten und Multifunktionsfahrzeug. Zusätzlich
sind Sie im Winterdienst tätig.

Ihr Handwerkszeug ist eine abgeschlossene Ausbildung zum
Landschaftsgärtner* oder eine vergleichbare Qualifikation. Sie
weisen technische Fachkenntnisse auf sowie handwerkliches
Geschick und Einsatzfreude. Darüber hinaus fordert ein Einsatz
auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten eine zeitliche
Flexibilität.

Jetzt bewerben unter
www.tuttlingen.de/jobs
bis zum 31.03.2024.
Hier erfahren Sie auch,
mit welchen Vorteilen Sie
bei uns rechnen können.
Wir freuen uns auf Sie!

*Ihr Geschlecht ist für uns nicht relevant. Hauptsache Sie passen zu uns!

Du bist handwerklich geschickt,
motiviert und auf der Suche nach
etwas Neuem?
Dann komm zu uns! Wir sind auf der
Suche nach Unterstützung in unserer
Produktion.
Wer sind wir:
Ein seit über 30 Jahren familiengeführtes Unternehmen im
Bereich Faserverbundtechnik. Wir stellen Teile im Bereich
Flugzeugbau her.

Du solltest mitbringen:
• handwerkliches Geschick
• eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Leichtflug-
zeugbauer, Verfahrensmechaniker oder Ähnliches
wünschenswert

• strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit

Wir bieten dir:
• unbefristeten Arbeitsvertrag
• 30 Tage Urlaub
• betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeit auf Firmenfahrzeug

Schick uns aussagekräftige
Unterlagen an: info@technoflug.de
Technoflug GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20/1
78669 Wellendingen

Foto: Stadtratte/iStock/Getty Images Plus
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Geschäftsführer: Patrick Michael Seck

Das Landratsamt Tuttlingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
das Amt für Abfallwirtschaft und Deponien eine/n

Deponie-/Wertstoffhofmitarbeiter/in
(w/m/d)

in Voll- oder Teilzeit. Die Einstellung erfolgt im Rahmen einer Krank-
heitsvertretung mit Option auf unbefristete Weiterbeschäftigung.
Das Aufgabengebiet umfasst die technische Instandhaltung sowie die
Grün- und Gehölzpflege auf den Entsorgungsanlagen, Überwachung
und Betreuung der Deponien und Wertstoffhöfe, Wiegedatener-
fassung und Abfallberatung. Das Beschäftigungsverhältnis und die
Vergütung richten sich nach den Regelungen des TVöD.
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerks-
beruf, praktische Erfahrungen wären wünschenswert. Eine gültige
Fahrerlaubnis der Klasse B sowie Verfügbarkeit eines eigenen PKW
wird vorausgesetzt.
Wir bieten eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in
einem engagierten Team, ein gutes Betriebsklima, die Sicherheit des
öffentlichen Dienstes und berufliche Perspektiven. Weitere Vorteile
des Landkreises Tuttlingen als Arbeitgeber finden Sie auf unserer
Homepage unter der Rubrik „Was wir Ihnen bieten“.
Christian Simon, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft und Deponien,
Tel. 07461 926-3401, sowie Markus Behr, Personalsachbearbeiter, Tel.
07461 926-2016, stehen für Fragen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Bitte bewerben Sie sich bis
07.04.2024 über unser Bewerberportal unter www.landkreis-
tuttlingen.de. Alternativ können Sie sich auch über den Postweg unter
folgender Adresse bewerben: Landratsamt Tuttlingen, Hauptamt,
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen.
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nopa instruments GmbH •Weilatten 7-9 • 78532 Tuttlingen

Mitarbeiter/in für
Lager/Signieren/Produktion (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Details zu diesen und weiteren Stellen finden Sie unter www.nopa.de
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: confidential@nopa-instruments.de

Mitarbeiter/in für
Laserbeschriften (m/w/d)
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Traditionelle Bräuche und zeitgemäße Geschenkideen
Wenn Osterglocken sprießen und Vogelgezwitscher den Winter verabschiedet, ist es bald so weit: Am 31. März ist 
Ostersonntag. Die bunten Osternester sind längst nicht mehr nur mit Süßigkeiten und Eiern befüllt.

Der Frühling lädt ein zum Os-
terspaziergang in der Natur, 
die gerade aus dem Winter-
schlaf erwacht. Vorab hier ein 
kleiner gedanklicher Spazier-
gang durch verschiedene Os-
terbräuche.

Magisches Osterwasser
Bis in die 50er Jahre schöpften 
Frauen und junge Mädchen in 
der Nacht zum Ostersonntag 
mit einem Tonkrug Wasser 
aus Bächen, die aus Richtung 
Sonnenaufgang � ossen: das 
Osterwasser. Es diente zu Heil-
zwecken. Vieh wurde damit 
besprengt, um Krankheiten 
fernzuhalten. Der Glaube an 
Reinheit und Schönheit für 
sich selbst trieb die Mädchen 
nachts ans Wasser. Hier wur-
den Hals und Gesicht mit dem 
Osterwasser gewaschen, denn 
es versprach der Trägerin Fri-

sche und Schönheit fürs ganze 
Jahr. Um die Wirkung des Heil-
wassers zu erhalten, wurde der 
Tonkrug mit dem Osterwasser 
im kalten Keller aufbewahrt. 
Die Frauen und Mädchen 
mussten auf dem Weg zum 
und vom Wasser schweigen, 
sonst verlor das Nass seine 
Wirkung. Die Männer versuch-
ten, die Osterwasserträgerin-
nen auf dem Rückweg zu er-
schrecken oder zum Lachen zu 
bringen, die Frauen konterten 
dann mit einem feuchten Gruß 
aus dem Krug.

Schönheit verschenken
Das heutige Wunderwasser 
gibt es im Kosmetikinstitut 
oder der Parfümerie – und 
das ganz ohne Tonkrug: Mi-
zellen-Reinigungswasser, Ge-
sichtsspray sowie Toner und 
Gesichtswasser garantieren 

heute ganzjährige Frische. Den 
Schoko-Osterhasen im Oster-
nest tauschen viele gegen Lip-
gloss, Eyeliner, Nagellack oder 
einen frühlingsfrischen Duft. 
Ein Gutschein für den Friseur-
salon ist auch immer eine tolle 
Idee für das Osternest.

Frühlingsfarben
In Schweden werden Osterei-
er von „Osterküken“ gebracht, 
so ist die beliebteste Farbe 
für jede Art von Schmuck und 
Festtagsdeko ein frisches Gelb. 
Voller Wärme ist auch Peach 
Fuzz, die Pantone-Farbe des 
Jahres. Die Aura des samtig-
weichen P� rsichtons tut Geist, 
Körper und Seele gut. Ob Be-
kleidung und Accessoires wie 
Taschen, aber auch Heim-
textilien, Geschirr oder Deko: 
Ostergeschenke in der Farbe 
des Jahres kommen sicher gut 

an. Wer Inspiration für die Os-
tergeschenke braucht, kann 
in den örtlichen Geschäften 
stöbern und sich beraten las-
sen. Unterhaltungselektronik, 
Küchengeräte und diverse Le-
ckereien werden ebenso ger-
ne im Osternest gefunden wie 
Bücher, Spielzeuge oder auch 
Gutscheine, zum Beispiel für 
gemeinsame Erlebnisse.

Kulinarik zu Ostern
Traditionell gehört der Oster-
brunch für viele zu Ostern 
dazu. Ob daheim oder im Res-
taurant, es werden verschie-
dene Brotsorten, Croissants, 
Brötchen, Wurst- und Käseva-
riationen sowie Eier serviert. 
Dazu gibt es Sekt. Der Tisch 
wird frühlingshaft dekoriert, 
und zum Ka� ee gibt es eine le-
ckere Torte aus der Konditorei. 
(beautypress/red)

 Osterhase, Ostereier, Osterlamm: Das 
Brauchtum in der Osterzeit ist 
vielfältig. Kommen Sie mit auf einen 
Streifzug durch die Osterbräuche in 
Baden-Württemberg:

https://lokalmatador.net/osterbraeuche/
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https://lokalmatador.net/ostern/

OSTERN
GESCHENKIDEEN
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GESUNDHEITSZENTRUM ROSENECK
Obere Straße 15 – 78573Wurmlingen
Tel. 07461 / 7801975
kontakt@praxis-lang-schoepf.de
www.praxis-lang-schoepf.de

…schenken Sie Freude und Entspannung
mit unseren Gutscheinen für
Wohlfühlbehandlungen.

Der Osterhase ist schon unterwegs…



NATUR

RAUS INS GRÜNE! BADEN –WÜRTTEMBERG BLÜHT AUF – 
DIE SCHÖNSTEN BLÜTENSPOTS
Es blüht und grünt überall. Zwar wehrt sich der 
Winter gerade noch etwas, aber gegen die Na-
tur hat er auf lange Sicht wohl keine Chance: 
Der Frühling ist da. Und zwar ziemlich früh 
in diesem Jahr. Der ungewöhnlich milde und 
zu warme Februar sowie der weitestgehend 
frostfreie Winter haben die Flora schon or-
dentlich angekurbelt und die ersten Frühblü-
her sind schon fast wieder verblüht. Aber keine 
Sorge, wer jetzt rausgeht, hat bei uns im Länd-
le die Chance, einige atemberaubende Plätze 
zu erleben, an denen man dem Frühling quasi 
live bei der Arbeit zuschauen kann.

KURPFÄLZER HANAMI
Hanami, das Kirschblütenfest, markiert in Ja-
pan den Frühlingsanfang. Nach dem kalten 
Februar feiern die Japaner dabei die Schön-
heit der in Blüte stehenden Kirschbäume und 
heißen so den Frühling willkommen. Das geht 
aber nicht nur in Fernost, sondern auch bei uns 
im nahen Süden. Im Schwetzinger Schlossgar-
ten ist die Kirschblüte eines der Highlights im 
Jahreskalender. Vor der Kulisse der wunder-
schönen Gartenmoschee hüllen sich jetzt die 
japanischen Zierkirschbäume langsam in zar-
te Pastelltöne. Mitte März, wenn die kältesten 

Tage endgültig vorbei sind, erstrahlt dann der 
gesamte Moscheegarten in kräftigem Rosa –
das sichere Zeichen für den Frühlingsbeginn in 
der Kurpfalz.

Wenn die Natur erwacht, zeigt sich das natür-
lich auch in den anderen Schlossgärten des 
Landes. Weikersheim, das „Blühende Barock“ 
in Ludwigsburg oder der Botanische Garten in 
Karlsruhe – sie alle erwachen gerade aus dem 
Winterschlaf.

AB IN DIE KROKUSSTADT
Ein besonderer Blickfang aktuell sind die  
Zavelsteiner Krokuswiesen in Bad Teinach im 
Landkreis Calw. Inmitten der Schwarzwal-
didylle breitet sich hier über etwas mehr als 
fünf Hektar ein blau-violetter Blütenteppich 
aus. 15 Millionen Krokusblüten, grob ge-
schätzt, recken dann ihre Köpfchen dann gen  
Frühlingshimmel. Ein Naturschauspiel, das 
dem Ort deutschlandweiten Ruhm einge-
bracht hat. Seit Oktober 2022 trägt der Ortsteil 
Zavelstein sogar den Beinamen Krokusstadt. 
Auch eine Krokusstraße gibt es. Und ab Ende 
Februar strömen Touristen scharenweise in 
das Schwarzwaldörtchen. Dieses Jahr heißt es 

allerdings schnell sein, wenn man die Pracht 
noch erleben will: Die Blüte ist bereits in  
vollem Gange.

OSTASIEN IM KREUZGANG
Wem das zu knapp ist, für den steht bereits 
das nächste Blühwunder in den Startlöchern: 
Denn auch im UNESCO-Weltkulturerbe Maul-
bronn, wo die Magnolienblüte das Kloster 
jedes Jahr verschönert, lassen erste Bilder des 
Blühbarometers die nahende Pracht erahnen.
Wann die aus Ostasien stammende Zierpflan-
ze blüht, ist abhängig von den Witterungsver-
hältnissen – die ersten Knospen öffnen sich 
spätestens Ende März.

Und auch im Mauretanischen Garten der Wil-
helma Stuttgart, dem größten Tierpark im 
Ländle, blüht im Frühjahr der Magnolienhain. 
Ab März sind an fast allen der rund 70 Bäume 
die meisten Blüten geöffnet und tauchen das 
Herz der Wilhelma in rosarot. Ein Ausflugsziel, 
bei dem nach dem Bestaunen der Bäume auch 
noch die tierischen Bewohner und die be-
eindruckende Zoo-Anlage aus der Mitte des  
19. Jahrhunderts in der Landeshauptstadt be-
sucht werden können. (jr/ral/km)
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Wo Fans von Blumen, Obstblüten und 
anderen Pflanzen im Ländle auf ihre 
Kosten kommen, zeigt auch unser 
Überblick mit vielen Videos, Terminen 
und Infos zum Thema. Einfach über 
den Link zu erreichen:

https://lokalmatador.net/bwblueht24

Foto: Peter Braun/SSG

Foto: amoos

Kurpfälzer Hanami: Im Schlossgarten 
Schwetzingen blühen derzeit die 
japanischen Zierkirschen.

Magnolienblüte im Kloster-Kreuzgang: 
In Maulbronn gehen historische 

Bausubstanz und Blütenpracht eine 
wunderschöne Symbiose ein.



An unsere Leser, Autoren und Kunden

Karfreitag
Terminänderungen

¹für artikelstar-Autoren undVereinsredakteure
²Bitte beachten Sie, dass der Anzeigenschluss früher sein kann, wenn es sich um eine Kombibuchung
mit anderen Orten handelt.

www.nussbaum-medien.de 2912

Redaktionsschluss1 siehe Kalender artikelstar

Anzeigenschluss2 Mo. 25. März 2024, 16:00 Uhr

Verteilung ab Mi. 27. März 2024

Amtsblatt Rietheim-Weilheim
Bitte beachten Sie, dass es feiertagsbedingt
zu folgenden Verschiebungen kommt:

mit Vernissagemit Vernissage

Vielseitige Jobs
mit Perspektive.
Wir bieten anspruchsvolle Jobs, spannende
Positionen und hervorragende Aufstiegschancen
– auch für Seiteneinsteiger.

Mehr Informationen unter:
www.ksk-tut.de/karriere

Gasthaus Traube
Untere Hauptstraße 40
78573Wurmlingen

Osteröffnungszeiten
Von Karfreitag bis Ostermontagmittags und abends geöffnet.

Ihr TraubeTeam · Telefon 0176 25974860 oder 07461 8336

Donnerstag Ruhetag  Sa. 10:00 Uhr (Frühschoppen) bis 14:00 Uhr
Mo., Di., Mi. und Fr. 17:00-21:00 Uhr Küche

Di. 11:30-14:00 Uhr und 17:00-21.00 Uhr Küche
So. 11:30-14:00 Uhr und 17:00-21:00 Uhr Küche

Wir bitten um Reservierung.

NEUDienstags auchmittags
ab 11:30 Uhr geöffnet!

Gerne nehmen
wir Ihre Bestellung
entgegen.

FeinsteOsterlämmer!Auch aus reinem
Dinkel.

EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!


